
Deutsches Flugverbot für Zürich- Anflüge rechtens
LUXEMBURG - Das deutsche Nachtflugverbot für Flugzeuge im Anflug auf den Schweizer Flughafen Zürich kann bleiben. Das 
EU- Gericht erster Instanz wies am Donnerstag in Luxemburg eine Klage der schweizerischen Regierung ab. 

Die Richter entschieden, die deutschen Maßnahmen seien dem Zweck angemessen und widersprächen nicht dem 
Luftverkehrsabkommen zwischen der EU und der Schweiz.

Deutschland hatte 2003 angeordnet, dass Flugzeuge im Anflug auf Zürich zwischen 21.00 und 07.00 Uhr nicht mehr über deutsches 
Gebiet fliegen dürfen. Die Schweiz klagte gegen die EU- Kommission, weil diese das deutsche Verbot gebilligt hatte.

Das EU- Gericht urteilte, es gehe nicht um ein Verbot des Durchflugs auf dem Weg von und nach Zürich, sondern es handele sich 
«um eine bloße Änderung der betreffenden Flugwege». Die Nähe zu einem Fremdenverkehrsgebiet wie dem Südschwarzwald, das 
«besonders lärmempfindlich» sei, rechtfertige das Nachtflugverbot für den Anflug über deutsches Gebiet auf Zürich. Es antwortete 
damit auf das Schweizer Argument, an anderen deutschen Flughäfen gebe es keine solchen Beschränkungen.

Die deutschen Maßnahmen stünden «in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit ihnen verfolgten Ziel». Deutschland verfüge 
«über keine anderen Möglichkeiten zur Lärmverringerung». Auch eine Beschränkung des Dienstleistungsverkehrs liege nicht vor. 
Lärmschutz gehöre «zu den zwingenden Gründen des Allgemeininteresses» und rechtfertige daher auch Beschränkungen des 
Dienstleistungsverkehrs.

Bis 2001 war die Nutzung des Luftraums durch ein Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz geregelt. Nachdem 
Verhandlungen zur Verlängerung des Abkommens gescheitert waren, hatte Deutschland das Nachtflugverbot 2003 erlassen. Gegen 
das Urteil des Gerichts erster Instanz kann eine Beschwerde eingelegt werden, die dann zu einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes führt.
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